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VON MONAT ZU MONAT

Ein Landesverteidigungsrat
Am 16. Juni hat der Bundesrat die Schaffung eines Landesverteidigungsrates beschlossen. Welches
sind die Aufgahen dieses neuen Organs und welches ist die Bedeutung, die diesem Rat im Rahmen
unserer Landesverteidigung zukommt?
Der nunmehr vor seiner Konstituierung stehende Landesverteidigungsrat hat eine ziemlich bewegte

Vorgesc/iic/iie. Bereits in der Sommersession *1947 nahm der Nationalrat ein Postulat seiner

damaligen Militärkommission an, das von Nationalrat Bircher im Rat begründet wurde. Dieses
Postulat strebte die Schaffung eines «Rates der Landesverteidigung» an, der aus Persönlichkeiten
der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Politik bestehen und zuhanden des Bundesrates die wirt-
schaftlichen, finanziellen und sozialen Bedingungen unserer Landesverteidigung begutachten sollte.
Der Bundesrat hat den eidgenössischen Räten über das Postulat im Frühjahr 1949 einen Bericht
erstattet, in dem er die Verwirklichung des gestellten Begehrens ablehnte. Seinen ablehnenden
Standpunkt begründete der Bundesrat vor allem damit, dass bereits eine Kommission für wirt-
schaftliche Landesverteidigung geschaffen und ein Delegierter für die wirtschaftliche Landesver-
teidigung eingesetzt worden sei, welche in Verbindung mit den militärischen Stellen und der
Privatwirtschaft die Probleme der wirtschaftlichen Landesverteidigung bearbeiten. Auch seien
nach dem Krieg ständige parlamentarische Militärkommissionen ins Leben gerufen worden, die
ähnliche Aufgaben zu erfüllen haben wie ein Rat der Landesverteidigung, und schliesslich seien
die diesem Rat zugedachten Aufgaben die ureigenen Obliegenheiten des Bundesrates selbst, der als
oberste vollziehende und leitende Behörde der Eidgenossenschaft für die Koordination der
Massnahmen ziviler wie auch militärischer Massnahmen im Gebiet der Landesverteidigung die
letzte Verantwortung trage; die Schaffung des beantragten neuen Organs entspreche deshalb
keinem Bedürfnis. Auf Grund des bundesrätlichen Geschäftsberichtes für das Jahr 1949 wurde
das Postulat vom Nationalrat wieder abgeschrieben.
Im September 1955 begründete Nationalrat Eisenring im Nationalrat eine Motion, die erneut
eine Erweiterung der bestehenden Landesverteidigungskommission durch den Beizug von Person-
lichkeiten aus Kreisen der Wissenschaft, der Wirtschaft und der zivilen Verwaltung des Bundes
anstrebte. Die Motion Eisenring wurde in der Sommersession "1956 vom Nationalrat angenommen.
Der Ständerat hingegen lehnte sie am 26. September 1956 ab und genehmigte an deren Stelle ein
von seiner Militärkommission aufgestelltes Postulat, mit dem der Bundesrat eingeladen wurde,
die Einsetzung einer neuen Kommission für die Begutachtung und Koordinierung aller wichtigen
Massnahmen für eine totale Landesverteidigung zu prüfen, in der die eidgenössischen Departe-
mente, die Wirtschaft und die Wissenschaft vertreten sein sollten. Der Ständerat ging dabei von
der Überlegung aus, dass der Bundesrat zur Abklärung aller mit der Schaffung eines Landes-
Verteidigungsrates zusammenhängenden Fragen mehr Spielraum benötige, als ihm der wesentlich
engere Rahmen der Motion Eisenring gewähren würde.
Das Postulat des Ständerates hat in der Folge den Bundesrat veranlasst, sich eingehend mit
dem Problem eines Landesverteidigungsrates zu befassen. Auf Grund mehrerer Berichte des

Eidgenössischen Militärdepartements und verschiedener Aussprachen im Bundesrat wurde am
16. Juni über die Aufstellung eines Landesverteidigungsrates Beschluss gefasst. Wegleitend für diese

229


	...

